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RS OGH 1953/7/8 2Ob359/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1953

Norm

AktG §70

Rechtssatz

Den Aktionären einer Aktiengesellschaft steht grundsätzlich das Recht zu, zu bestimmen, welche Personen die

leitenden Posten der Gesellschaft innehaben sollen, wenn auch dieses Recht nach den Bestimmungen des

Aktiengesetzes nur über den Aufsichtsrat ausgeübt werden kann, der den Vorstand bestellt.

Entscheidungstexte

2 Ob 359/53
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